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1.

2.

3.

5.

DECKBLATT NR. 3
ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 3
"BIRKENWEG" im vereinfachten
Verfahren gem. §13 Abs. 2 BauGB

4.

Ausgefertigt

Ergoldsbach, den ........................................

...............................................................
1. Bürgermeister Robold

Der Markt Ergoldsbach hat in der Sitzung vom 13.10.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 "BIRKENWEG" durch Deckblatt Nr. 3 im vereinfachten Verfahren gem.
§ 13 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Textliche Festsetzungen

0.1 BAUWEISE
0.1.1 offen nach §22 Abs. 2 BauNVO

0.2 GEBÄUDE

0.2.1 E1: Vollgeschosse: max. 2
Wandhöhe: max. 7,5 m, gemessen talseitig ab OK. vorh. 

Gelände bis Schnittpunkt der Außenkante 
Außenwand mit OK. Dachhaut

Firsthöhe: max. 9,5 m ab OK. vorh. Gelände
Dachform: Satteldach, Walmdach
Dachgauben: sind ab einer Neigung von 35°des Hauptdaches 

zulässig
Zwerchgiebel: max. Länge: 1/3 der Trauflänge des Hauptgebäudes
Wohneinheiten: max. 2

0.3 STELLPLÄTZE UND ZUFAHRTEN

0.3.1 Kraftfahrzeugstellplätze und deren Zufahrten sowie Zufahrten zu
Garagen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

Textliche Hinweise

A DENKMALSCHUTZ

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind
auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die
übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines
Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der
Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-
genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

B IMMISSIONSSCHUTZ

Das Planungsgebiet grenzt unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Von diesen
können bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung Emissionen in Form von Lärm, Staub und Ge-
ruch ausgehen.  Diese Emissionen sind zu dulden und können auch an Sonn- und Feiertagen
auftreten.

Es gelten ansonsten alle Planlichen und Textlichen Festsetzungen sowie Hinweise des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 3 "OBERE HERBSTSTRASSE - BUCHENSTRASSE",
rechtskräftig ab dem 13.08.1965 inkl. Deckblatt 1 "BIRKENWEG", rechtskräftig ab dem
16.07.1973 und Deckblatt 2 "BIRKENWEG", rechtskräftig ab dem 31.08.1976.

BEGRÜNDUNG DER BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG

Die Marktgemeinde Ergoldsbach beabsichtigt die Aufstellung des Deckblatts Nr. 3 zum
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 3 „BIRKENWEG“ für eine Parzelle am Birkenweg im
nordöstlichen Gemeindegebiet. Hier wird im Anschluss an die im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan dargestellte nordöstlichste Parzelle ein weiteres Wohnhausgrundstück vorge-
sehen. Dieses dient zur Deckung des Wohnraumbedarfs des Grundstückeigentümers.
Der Geltungsbereich des Deckblatts Nr. 3 zum Bebauungsplan „BIRKENWEG“ umfasst
ausschließlich eine Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 298, Gemarkung Ergoldsbach, ins-
gesamt 0,12 ha.

Städtebauliche Gesichtspunkte und Belange der Anlieger werden durch
die Änderungen aus DECKBLATT 3 nicht beeinträchtigt und die Grundzüge
der Planung bleiben erhalten. 

ZEICHENERKLÄRUNG

E1

Ga

2. für die planlichen Festsetzungen

2.1 Grenze des Geltungsbereichs (Bestand)

2.11 Grenze des Geltungsbereichs (Deckblatt Nr. 3)

2.2 Verkehrsflächen und Grünflächen

2.21 öffentliche Verkehrsflächen

2.211 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung - private Feldzufahrt

2.23 Grünflächen - Ortsrandeingrünung

2.231 zu pflanzende Bäume und Sträucher in privaten Grünflächen

2.232 Gehölzbestand im Umfeld, zu erhalten

2.24 private Verkehrsflächen
(Stauraum)

2.3 Maß der baulichen Nutzung

2.32 Baugrenze

2.33 zulässig max. 2 Vollgeschosse
als Höchstgrenze

15. Sonstige Planzeichen

15.15. Hauptfirstrichtung, zwingend einzuhalten bei der Dachform Satteldach

15.16. Garagen und Stellplätze mit Zufahrt in Pfeilrichtung

Der Satzungsbeschluss zu dem Deckblatt wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt mit Begründung wird seit diesem Tag zu den
üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die Bebauungsplanänderung durch Deckblatt 2 ist damit
in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die
§§ 14 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Ergoldsbach den ........................................

...............................................................
1. Bürgermeister Robold

Der Markt Ergoldsbach hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 23.11.2023 das Deckblatt gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 23.11.2023 als Satzung beschlossen.

Ergoldsbach, den ........................................

...............................................................
1. Bürgermeister Robold

Die öffentliche Auslegung des Deckblattes mit Begründung in der Fassung vom 24.11.2022 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 10.02.2023 bis 13.03.2023.
Die Einholung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
erfolgte vom 02.02.2023 bis 13.03.2023.

Im Bezug auf den Bebauungsplan Nr. 3 "HERBSTSTRASSE - BUCHENSTRASSE", rechts-
kräftig ab dem 13.08.1965  inkl.  Deckblatt 1  "BIRKENWEG",  rechtskräftig ab dem
13.07.1973 und Deckblatt 2 "BIRKENWEG", rechstkräftig ab dem 31.08.1976, ergeben
sich folgende Änderungen und Ergänzungen:

H/B = 594 / 594 (0.35m²) Allplan 2023


